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Reglement für das 
Forum für Zeitfragen 

Vom Kirchenrat der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt 
 beschlossen am 22. Mai 2017 

 
(Im folgenden Text steht jeweils die weibliche Form für Personen beiderlei Geschlechts.) 

 
 

§ 1  Aufgaben und Ziele des Forums für Zeitfragen (FORUM) 

Das FORUM ist ein Kompetenzzentrum der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-
Stadt für kirchliche Erwachsenenbildung und nimmt somit eine Kernaufgabe der 
Kirche wahr. Das FORUM bringt Kirche in den gesellschaftlichen und interreligiösen 
Dialog und schafft Möglichkeiten des gegenseitigen Lernens. 

Das FORUM fördert die Auseinandersetzung mit Zeit- und Gesellschaftsfragen und 
greift gesellschaftliche Brennpunkte auf, dabei vermittelt es den Weg und den Wert 
des Dialogs. 

Das FORUM engagiert sich für ein neugieriges und kritisches Fragen nach den eige-
nen christlichen Wurzeln und Werten und sucht das Gespräch mit anderen Religio-
nen und Weltansichten.  

Das FORUM arbeitet interdisziplinär, gegenwarts- und zukunftsgerichtet und setzt 
sich offen mit den Fragen unserer Zeit auseinander. 

Das FORUM kann Kirchgemeinden und Institutionen bei Bedarf beraten, weiterbil-
den und in der konzeptuellen Arbeit unterstützen und in gemeinsame Projekte mit-
einbeziehen. 

Das FORUM ist ökumenisch und interreligiös offen und sucht Kooperationen mit 
denjenigen, die an gemeinsamen Themen arbeiten – sowohl mit kirchlichen als auch 
mit anderen Akteurinnen. 

Das FORUM richtet sich in seinem Angebot an Frauen und Männer verschiedener 
Herkunft und Interessen und spricht auch Menschen an, die in einer Kirchgemeinde 
nicht oder nur am Rand beheimatet sind. 

Das Kernangebot des Forums für Zeitfragen umfasst die Realisation von Kursen, 
Veranstaltungen, Projekten und Kooperationen in den Bereichen 

- Zeit- und Gesellschaftsfragen 

- Theologie, Philosophie und Ethik 

- Interreligiöser Dialog 

- Kirche, Kunst, Kultur im Dialog. 

Die Angebote haben zum Ziel, die Vielfalt der Wertevorstellungen, der religiösen 
Traditionen und Ausdrucksformen der gesellschaftlichen Diskurse und Strömungen 
miteinander ins Gespräch zu bringen, voneinander zu lernen und gemeinsam an 
zukunftsweisenden Perspektiven und Wegen zu denken und zu arbeiten.  
 
 
§ 2  Trägerschaft 

Das FORUM wird getragen von der Evang.-ref. Kirche Basel-Stadt (ERK BS) und der Kirch-
gemeinde Gundeldingen-Bruderholz. Sie stellen Mitarbeiterinnen an und sorgen für 
die notwendigen Hilfsmittel. Die dazu erforderlichen Räumlichkeiten werden von 
der Kirchgemeinde Gundeldingen-Bruderholz zur Verfügung gestellt. 

Der Kirchenrat und der Vorstand der Kirchgemeinde Gundeldingen-Bruderholz 

- wählen die Mitglieder der Leitungskommission und deren Präsidentin gemäss § 
3; 

- vereinbaren mit der Leitungskommission die Ausrichtung des Forums für Zeit-
fragen; 

- genehmigen insbesondere Veränderungen bezüglich der Fachbereiche des Fo-
rums für Zeitfragen; 

- wählen auf Antrag der Leitungskommission die Studienleitung des Forums für 
Zeitfragen, haben bei internen Versetzungen Vorschlagsrecht; 

- genehmigen Planung, Budget, Jahresrechnung, Revisionsbericht und Jahresbe-
richt des Forums für Zeitfragen unter Vorbehalt der Budgetkompetenzen der 
Synode. 

Der Verein 
Der «Verein Forum für Zeitfragen» trägt das FORUM als Förderverein mit. Gemäss 
seinen Statuten unterstützt er es mit Zuwendungen und freiwilliger Mitarbeit. Er 
fördert das Interesse der Öffentlichkeit an der Arbeit des FORUMs. 
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§ 3  Leitungskommission 

Das FORUM untersteht einer Leitungskommission. Diese besteht aus 6 bis 8 Mitglie-
dern, wovon je 2 – 3 vom Kirchenrat und vom Kirchenvorstand Gundeldingen-
Bruderholz sowie 2 vom «Verein Forum für Zeitfragen» gewählt werden. Der Kir-
chenrat und der Kirchenvorstand Gundeldingen-Bruderholz sind  in der Leitungs-
kommission durch mindestens ein Mitglied vertreten. Die Amtsdauer der Mitglieder 
der Leitungskommission beträgt 4 Jahre. Wiederwahl ist möglich. Das operative 
Team entsendet zwei Personen in die Leitungskommissionssitzungen, sie haben 
beratende Stimme und Antragsrecht.. 

3.1 Aufgaben der Leitungskommission 

Die Leitungskommission 

- legt im Rahmen der mit dem Kirchenrat und dem Kirchenvorstand Gundeldin-
gen-Bruderholz vereinbarten Ausrichtung die längerfristigen Ziele, die Politik 
und das Gesamtprogramm des Forums für Zeitfragen fest; 

- verantwortet den Finanzhaushalt des Forums für Zeitfragen; 

- legt das Budget, die Jahresrechnung und den Jahresbericht des Forums für Zeit-
fragen dem Kirchenrat und dem Kirchenvorstand Gundeldingen-Bruderholz zur 
Genehmigung vor; 

- erstellt und überprüft die Funktionsbeschreibungen des operativen Teams; 

- schlägt dem Kirchenrat und dem Kirchenvorstand Gundeldingen-Bruderholz die 
Studienleitung zur Wahl vor und nimmt Stellung zu Versetzungsvorschlägen die-
ser Gremien; 

- wählt die administrative Leitung; 

- bestimmt die Personalverantwortliche aus ihrer Mitte. 

 
3.2 Aufgaben der Präsidentin der Leitungskommission 

Die Präsidentin der Leitungskommission 

- leitet die Leitungskommission; 

- vertritt das FORUM in Absprache mit dem operativen Team nach aussen. 

 
 
§ 4  Operatives Team  

 
Das operative Team setzt sich zusammen aus  

 der Beauftragten für Erwachsenenbildung der ERK-BS 

 der Pfarrperson der Kirchgemeinde Gundeldingen-Bruderholz mit der Be-
auftragung für Erwachsenenbildung und interreligiösen Dialog 

 sozialdiakonisch Mitarbeitenden der Kirchgemeinde Gundeldingen-
Bruderholz 

 der administrativen Leitung 
 

4.1 Studienleitung 

Die Studienleitung erfolgt durch die Beauftragte für Erwachsenenbildung und die 
Pfarrperson  und umfasst die Verantwortung für die programmatische Leitung des 
Forums für Zeitfragen. Sie ist innerhalb des vereinbarten finanziellen Rahmens für 
dessen Entwicklung und inhaltlichen Erfolg verantwortlich. 

Die Studienleitung  nimmt ihre Aufgaben innerhalb des FORUMS in einem koopera-
tiven, teamorientierten Sinn wahr. Sie stimmt ihre Arbeit mit der administrativen 
Leitung ab.  

Die Studienleitung 

- verantwortet die Inhalte vor der Leitungskommission 

- berät die Leitungskommission und deren Präsidentin bei der Festlegung der 
längerfristigen Ziele, der Überprüfung, Weiterentwicklung und Veränderung der 
Schwerpunkte sowie der Entwicklung der Eigenwirtschaftlichkeit des FORUMS. 

- sie hat Einsitz in die Leitungskommission 

- vertritt das FORUM in Absprache mit der Präsidentin der Leitungskommission 
nach aussen 

- ist vertreten im Vereinsvorstand 

- verantwortet die inhaltliche Gesamtplanung; 

- verantwortet und koordiniert Angebote im Themenkreis des FORUMS und wer-
tet diese aus; 

- veranstaltet Kurse, Veranstaltungen, Beratungen und kooperiert mit kirchlichen 
und weiteren Akteurinnen im Bereich der Themensetzung und im Bereich Er-
wachsenenbildung und Kultur der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
sowie im interreligiösen Bereich; 

- leitet regelmässige Teamsitzungen zur gegenseitigen Information, Programmab-
sprache, Programmauswertung, Entscheidung über Kooperationen und Anfra-
gen von aussen. 

Die Funktionsbeschreibung wird von der Leitungskommission erstellt und geneh-
migt. 
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4.2 Administrative Leitung 

Die administrative Leitung 

- organisiert und überwacht die administrative Jahresplanung; 

- organisiert die Produktion der Drucksachen; 

- organisiert die Information über und die Werbung für die Aktivitäten des 
FORUMS (PR); 

- erstellt in Absprache mit der Studienleitung das Budget, die Jahresrechnung und  
den Jahresbericht z.H. der Leitungskommission; 

- ist für die laufende Budgetkontrolle zuständig; 

- ist für Kursadministration zuständig 

- protokolliert die Leitungskommissionssitzungen; 

- führt die Geschäftsstelle des Vereins 

- nimmt an den regelmässigen Teamsitzungen des FORUMs teil 
 

 
Die Funktionsbeschreibung der administrativen Leitung wird von der Leitungskom-
mission erstellt und genehmigt. 
 
 
§ 5  Fachgruppen 

Fachgruppen können von der Studienleitung einberufen werden. Sie 

- beraten und begleiten die Studienleitung bei der Planung und Organisation von 
Programmen und Angeboten; 

- führen ggf. selbstständig Anlässe durch; 

- werten regelmässig die Veranstaltungen ihres Fachbereiches aus; 

- knüpfen und pflegen Kontakte zu Personen und Gruppen, die für die von ihnen 
bearbeiteten Themen relevant sind. 

 
 
§ 6  Geschlechtergerechte Theologie 

Die Zusammenarbeit mit der Beauftragten für Genderfragen der ERK BS dient zur 
Sicherung der Angebote von kirchlichen Frauen- und Genderfragen. 
Das FORUM organisiert regelmässig Veranstaltungen in geschlechtergerechter Theo-
logie/Frauen- und Genderfragen. 
 
 
 

§ 7  Theologiekurs 

Der Theologiekurs beider Basel ist in das FORUM operativ eingebettet und Teil der 
religionspädagogischen Ausbildung. Sein Kursort ist das FORUM, die Kursadministra-
tion geschieht durch die Administrative Leitung des FORUMs. Der Theologiekurs ist 
dabei eine eigene Kostenstelle, die Aufwendungen des FORUMs werden in Rech-
nung gestellt. 

§ 8  Finanzen 

Die Arbeit des FORUMS wird finanziert durch: 

- Leistungen der ERK BS; 

- Leistungen der Kirchgemeinde Gundeldingen-Bruderholz 

- Eintritts- und Kursgelder, Entschädigungen für andere Dienstleistungen; 

- Beiträge des «Vereins Forum für Zeitfragen»; 

- freiwillige Spenden; 

- Vermächtnisse und Legate, die der ERK BS, dem «Verein Forum für Zeitfragen» 
oder der Kirchgemeinde Gundeldingen-Bruderholz mit der Auflage zugewendet 
werden, sie für das FORUM zu verwenden. 

Die Leistungen der Kantonalkirche werden im Rahmen von Planung und Budget 
festgelegt. 

Die Rechnung des FORUMS wird durch die Kirchenverwaltung als Kostenstelle in 
Budget und Rechnung der ERK BS geführt. Die Budgetverantwortung liegt bei der 
Leitungskommission. 

Das FORUM erwirtschaftet einen Teil seiner Betriebs-, Lohn- und Veranstaltungskos-
ten selbst. 

 

 

 

Dieses Reglement ersetzt das Reglement vom 27. April 2015 


